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Frage Nummer 36 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Kerstin 
Celina 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, welche konkreten Folgen für die 
Genehmigung von Wasserentnahmen ergeben sich aus dem 
Auslaufen des Moratoriums der Bergtheimer Mulde, mit dem im 
Jahr 2016 beschlossen worden war, dass neue Entnahmen 
über 5 000 m³/a nicht mehr genehmigt werden sollen, wie stellt 
die Staatsregierung konkret sicher, dass zusätzliche Entnah-
men nicht zu einer Verschlechterung des ökologischen Zu-
stands des Grundwassers führen und das Verschlechterungs-
verbot des Wasserhaushaltsgesetzes eingehalten wird und hält 
es die Staatsregierung für sinnvoll, die Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Wasser-
verbandsgesetzes dahingehend zu ändern, dass zukünftig 
Wasser- und Bodenverbände zum Zwecke der Bewässerung 
landwirtschaftlicher Flächen auch Grundwasser verwenden 
können? 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

Als eine der Folgen aus den Ergebnissen des Landschaftswasserhaushaltsmodells 
für den Bereich der Bergtheimer Mulde, wurde das Moratorium für Grundwasser-
entnahmen in diesem Bereich beendet. Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit 
am 13.12.2023 präsentiert. In diesem Rahmen wurde auch die Begutachtungspra-
xis der zuständigen Wasserwirtschaftsämter vorgestellt, die den Ergebnissen des 
Modells Rechnung trägt. Als Folge können nun auch wieder Wasserrechtsanträge 
für gänzlich neue Grundwasserentnahmen gestellt werden, die durch die Wasser-
wirtschaftsämter entsprechend begutachtet werden. 

Die zuvor genannten gänzlich neuen Entnahmen, aber auch ausgelaufene Ent-
nahme-genehmigungen, die neu beantragt werden, werden nach den gleichen Vor-
gaben begutachtet. Ausschlaggebend ist die Grundwasserneubildung auf der be-
wirtschafteten Fläche, die der Antragsteller einbringt. Von dieser Wassermenge 
können maximal 30 Prozent für die Bewässerung entnommen werden. Entspre-
chend der Arbeitshilfe der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist dann nicht von einem Risiko im Hinblick 
auf den mengenmäßigen Zustand auszugehen. Zusätzlich werden bei der Begut-
achtung auch weitere Daten, z. B. aus Grundwassermessstellen, mitberücksichtigt, 
um eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands durch Entnahmen zur 
Bewässerung auszuschließen. 
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Wasser- und Bodenverbände können die Interessen von landwirtschaftlichen Be-
trieben bündeln und verfügen gegenüber einem Einzelbetrieb über eine größere 
Investitionskraft zum Erschließen grundwasserunabhängiger Wasserbezugsquel-
len. Inwieweit es mittels einer Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wasserverbandsgesetzes sinnvoll ist, Wasser- und Bodenverbänden auch die 
Nutzung von Grundwasser für Bewässerungszwecke zu ermöglichen, wird aktuell 
geprüft. 

 


